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1. Abschnittsvergleich GP 20 – GP 24 

1.1. Abschnittsvergleich UVS (Umweltbelange) 

1.1.1. Sachverhalt (Gründe für die Prüfung) und Beschreibung des Variantenab-
schnitts 

Die folgende Abbildung zeigt den Abschnittsvergleich der Neutrassierung zwischen GP 20 
und GP 24. Der Abschnitt A umfasst die Nummern 325, 326 und 330, der Abschnitt B die 
Nummern 203, 204, 362, 363. Die in rot geschriebenen Abschnitte stellen die Neutrassierung 
dar.  

Abb. 1: Abschnittsvergleich Neutrassierung GP 20 – GP 24  

 
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung (2005 Gll – LGN) 
 

Mit der vorgeschlagenen Neutrassierung um einige 100 m weiter südlich, in die Nähe des 
Windparks Garnholt, soll eine Optimierung der Abschnitte 325, 329 untersucht werden. Der 
Trassenverlauf über die 325, 326 und 330 berührt sowohl unmittelbar am Anknüpfungspunkt 
mit der A 28 als auch im Bereich Spohle und Dringenburg einen Konfliktschwerpunkt, der 
ggf. durch die Neutrassierung über die 362 und 363 gemindert werden kann.   
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Aus dem Vergleich der Abschnitte A (325, 360) und  B (203, 204, 362) ist der Abschnitt B 
(203, 204, 362) als günstigere Variante hervorgegangen. Aus diesem Grunde werden mit 
dem vorliegenden zweiten Schritt die Abschnitte A (325, 326, 330) der Vorzugsvariante mit 
dem Abschnitt B (203, 204, 362, 363) mit einander verglichen. Damit wird eine Neutrassie-
rung über Abschnitt B (203, 204, 362, 363) im Hinblick auf eine mögliche Optimierung der 
Vorzugsvariante untersucht.  

 

1.1.2. Gegenüberstellung der Auswirkungen und Beurteilung der Varianten 
 

Tab. 1: Zusammenfassung der quantitativen Betroffenheiten über alle Schutzgüter 

GP 20 – GP 24 

Wertstufe Abschnitt A 
(325, 326, 330 ) 

Abschnitt B 
(203, 204, 362, 363) 

TPBV_01_ Flächenverluste von Biotopen 

sehr hoch 0,05 ha 0,95 ha 

hoch 3,21 ha 5,12 ha 

mittel 8,14 ha 21,90 ha 

TPBV_02 Flächenverluste von Lebensräumen der relevanten Tierarten 

sehr hoch 0,84 ha 0,53 ha 

hoch 27,20 ha 0,00 ha 

mittel 0,00 ha 18,02 ha 

TPBV_03 Flächenverluste von Schutzgebieten und –objekten 

sehr hoch 0,00 ha 0,00 ha 

hoch 0,00 ha 0,00 ha 

mittel 31,8 ha 28,12 ha 

TPBV_04 Funktionsverlust durch Unterschreitung des Minimumareals von Biotopen und Tierle-
bensräumen 

sehr hoch  0,76 ha 0,00 ha 

hoch 2,29 ha 0,41 ha 

mittel 0,00 ha 0,00 ha 

TPBV_05 Nährstoffeintrag 

sehr hoch 0,00 ha 0,00 ha 

hoch 0,00 ha 0,00 ha 

mittel 0,29 ha 0,00 ha 

TPBV_06 Veränderungen des Waldinnenklimas 

sehr hoch 0,00 ha 0,00 ha 

hoch 0,00 ha 0,00 ha 

mittel 0,00 ha 0,00 ha 

TPBV_07 Störungen durch Schallimmissionen und optische Reize 
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GP 20 – GP 24 

Wertstufe Abschnitt A 
(325, 326, 330 ) 

Abschnitt B 
(203, 204, 362, 363) 

sehr hoch 17,13 ha 13,74 ha 

hoch 62,13 ha 48,57 ha 

mittel 36,90 ha 44,99 ha 

TPBV_08 Verkehrstod + Kollisionsgefahr 

sehr hoch 166 m 103 m 

hoch 3963 m 3656 m 

mittel 0 m 1607 m 

TPBV_09 Barriere- und Trennwirkung 

sehr hoch 0 Stk. 0 Stk. 

hoch 10 Stk. 18 Stk. 

mittel 0 Stk. 0 Stk. 

Abk.: TPBV = Tiere, Pflanzen + biologische Vielfalt,  Land = Landschaft; Kultur + Sach = Kultur- und Sachgüter; 
k.B. = keine Bedeutung;  Stk. = Stück;  keine Angabe einer Einheit =  Anzahl 

 

Schutzgut Tiere und Pflanzen, Biologische Vielfalt 
 
Aus der Sicht des Schutzgutes Tiere und Pflanzen ergibt sich ein leichter Vorteil für Abschnitt 
B (Trassierung 203, 204 362, 363) in Folge des geringeren Verlustes wertgebender Tierle-
bensräume.  
 
Der Abschnitt A verläuft zwar weitgehend außerhalb der Waldgebiete bei Groß-Garnholt, 
durchschneidet aber eine größere Anzahl an hoch bedeutsamen Biotopen im Umfang von 
ca. 3,21 ha. Es werden ca. 0,05 ha sehr hoch bedeutsamer Waldflächen in Anspruch ge-
nommen. 
Durch den Abschnitt B wird mehr Waldfläche in Anspruch genommen. Die Verluste von Bio-
topen sehr hoher Bedeutung beträgt 0,95 ha und 5,12 ha mit hoher Bedeutung. 
Aus Sicht der Verluste wertgebender Biotope ist der Abschnitt A von Vorteil. 
 
In Abschnitt A werden gegenüber Abschnitt B größere Flächenanteile relevanter Tierlebens-
räume in Anspruch genommen. Bei beiden Abschnitten werden geringe Flächen sehr hoch 
bedeutsamer Lebensräume waldbewohnender Fledermäuse beansprucht. In Folge der An-
schlussstelle des Abschnitts A bei Stellhorn gehen aber ca. 7 ha eines Brutvogellebensrau-
mes mit hoher Bedeutung verloren. Insgesamt werden ca. 27 ha hoch bedeutsame Lebens-
räume mit Vorkommen von Mittel- und Schwarzspecht, sowie Gartenrotschwanz bean-
sprucht.  
Im Falle des Abschnittes B ergibt sich eine geringere Betroffenheit von Lebensräumen wert-
gebender Tierarten. Hoch bedeutsame Brutlebensräume gehen nicht verloren. Dafür werden 
ca. 18 ha Brutreviere mittlerer Bedeutung in Anspruch genommen.  
Aus Sicht der Verluste wertgebender Tierlebensräume ist der Abschnitt B von Vorteil. 
 
Bei beiden Abschnitten ist eine Störung von Mittelspecht-Lebensräumen zu erwarten.  
 
Insgesamt betrachtet wird dem Abschnitt B aus Gründen des geringeren Verlustes wertge-
bender Tierlebensräume und der geringeren Beeinträchtigung durch Störungen der Vorzug 
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eingeräumt (s.a. ergänzender Variantenvergleich Karte 11, Blatt 1 „Auswirkungen Schutzgü-
ter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt“). 
 
 
Beurteilung und Empfehlung für den Abschnittsvergleich: 
 
Umweltfachliche Gesamtbewertung 
 
Der Vorzugsabschnitt aus umweltfachlicher Sicht ist der Abschnitt B (203, 204, 362, 363). 
 
Aus der Sicht des Schutzgutes Tiere und Pflanzen wird dem Abschnitt B aus Gründen des 
geringeren Flächenverlustes von wertgebenden Tierlebensräumen und der geringeren Be-
einträchtigung durch Störungen der Vorzug eingeräumt. 
 
 

1.1.3. FFH- und Artenschutz im Abschnittsvergleich 
Durch den Verlauf der beiden Abschnitte sind keine europäischen Schutzgebiete unmittelbar 
durch eine Querung betroffen. 
Das im Umfeld der Varianten liegende FFH-Gebiet „Garnholt“, einem 32 ha großen Waldge-
biet, befindet sich südlich der Autobahnrastanlage bei „Stellhorn“ an der A 28. Der Abstand 
zum Abschnitt A beträgt ca. 650 m. Wirkungen auf die Erhaltungsziele des Gebietes sind 
nicht erkennbar. 
Der Abschnitt B verläuft zwar zunächst entlang der vorhandenen A 28 (Trassen 203 und 
204) und damit an der Grenze des FFH-Gebietes. Eine Beeinträchtigung der Erhaltungsziele 
ist aber hier ebenfalls nicht ableitbar. Eine Zunahme der Schall- und Schadstoffimmissionen 
über die bestehende Belastung durch die A 28 wird nicht prognostiziert.  
 
Aus der Sicht der Betroffenheit von FFH-Gebieten sind beide Abschnitte gleich zu beurteilen.   
 
In Bezug auf die Betroffenheit artenschutzrechtlich relevanter Arten führen beide Abschnitte 
zu einer Störung von Brutlebensräumen des Mittelspechtes in den Wäldern zwischen Wie-
felstede und Westerstede. Die Trasse 325 des Abschnitts A verläuft in einem Abstand von 
weniger als 100 m zu einem Brutlebensraum dieser Spechtart. Nach den Erkenntnissen des 
Forschungsvorhabens des BMVBS zur Wirkung des Lärms auf Vogelarten ist von einem 
Verlust des Brutrevieres auszugehen (Effektdistanz ca. 300 m). Bei Abschnitt B ergeben sich 
im gleichen Maße Beeinträchtigungen von Mittelspecht-Lebensräumen. Diese befinden sich 
in einem Abstand von 150 m zu der Trasse 362.  
 
Aus Sicht des Artenschutzes lässt sich kein Vorzug eines Abschnittes ableiten, da beide Ab-
schnitte im gleichen Maße zu Betroffenheiten von Mittelspecht-Brutrevieren führen. Der 
günstige Erhaltungszustand des Mittelspechtes innerhalb des ausgedehnten Waldgebietes in 
der Oldenburger Geest wird sich jedoch bei beiden Neutrassierungen nicht verschlechtern.  
 

1.1.4. Gegenüberstellung und Beurteilung der Betroffenheiten in Vorranggebieten 
für Natur- und Landschaft und Grünland 

Beide Abschnitte verlaufen innerhalb eines Mosaiks mehrerer kleinerer Waldstandorte zwi-
schen Westerstede und Wiefelstede, die als „Vorranggebiete für Natur und Landschaft“ aus-
gewiesen sind, ohne diese zu queren. Die Schutzziele für diese Gebiete leiten sich aus der 
Bedeutung als Lebensraum insbesondere für waldbewohnende Tier- und Pflanzenarten ab. 
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Eine direkte Betroffenheit dieser „Vorranggebiete für Natur und Landschaft“ findet nicht statt. 
Die Zerschneidung der Funktionsbeziehungen zwischen den Wäldern in der Oldenburger 
Geest kann bei beiden Abschnitten durch entsprechende Querungshilfen und Maßnahmen 
zum Schutz vor Kollisionen weitgehend minimiert werden. 
 
Aus gutachterlicher Sicht ist in Bezug auf die Betroffenheit der Vorrangflächen keine Bevor-
zugung einer der beiden Abschnitte erkennbar. 
 
Tab. 4:  Vorranggebiete für Natur und Landschaft und Grünland 

GP 20 – GP 24  

Betroffenheit Abschnitt A  
(Abschnitt 325, 326, 330) 

Abschnitt B  
(203, 204, 362,363) 

 Länge Lage Länge Lage 

Vorranggebiet für Natur und Landschaft --- --- --- --- 

Vorranggebiet für Grünland --- --- --- --- 

 

1.1.5. Einfluss auf den Hauptvariantenvergleich 

1.2. Abschnittsvergleich Gesamtplanung (NLSTBV) 

1.2.1. Gegenüberstellung der Auswirkungen und Beurteilung der Varianten aus 
Sicht der Landwirtschaft, Verkehr- und Kosten  

1.2.2. Gegenüberstellung der Auswirkungen und Beurteilung der Varianten aus 
gesamtplanerischer Sicht 


	Abschnittsvergleich GP 20 – GP 24
	Abschnittsvergleich UVS (Umweltbelange)
	Sachverhalt \(Gründe für die Prüfung\) und Be
	Gegenüberstellung der Auswirkungen und Beurteilu�
	FFH- und Artenschutz im Abschnittsvergleich
	Gegenüberstellung und Beurteilung der Betroffenh�
	Einfluss auf den Hauptvariantenvergleich

	Abschnittsvergleich Gesamtplanung (NLSTBV)
	Gegenüberstellung der Auswirkungen und Beurteilu�
	Gegenüberstellung der Auswirkungen und Beurteilu�



